
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1951/10/31 1Ob648/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.10.1951

Norm

ABGB §959

ABGB §1425

GEG und AmtswirtschaftsV §46

Geo §610

Rechtssatz

Der gerichtliche Erlag eines im Zuge eines Strafverfahrens beschlagnahmten Geldbetrages stellt ein depositum

irregulare dar, auf welches die Vorschriften des WSchG ohne Einfluß sind.

Entscheidungstexte

1 Ob 648/51
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